
Den Tabellen liegen folgende Auflagen zugrunde:

WP710 Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich.

WP711 Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten möglich.

WP712 Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten, Winterraps sowie Gemüsekulturen möglich.

WP713 Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Kulturen möglich.

WP719 Kein Nachbau von Beta-Rüben.

WP720 Kein Nachbau von zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten sowie Winterraps.

WP729 Kein Nachbau von Beta-Rüben, Ackerbohnen und Erbsen.

WP775 Unter ungünstigen Witterungsbedingungen sind Schäden an Folgekulturen, insbesondere Wintergetreide, möglich.
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